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Umsetzung Istanbul-Konvention im Kanton Zürich (RRB 338/2019) 

Bericht vom 19. Januar 2024 

 

Bereich 2: Arbeit mit gewaltausübenden Menschen 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.2 a) Das Lernprogramm Partner-
schaft ohne Gewalt (PoG) wird 
in verschiedenen Fremdspra-
chen angeboten. 

Stärkung der (Rückfall-) 
Prävention.  

JI (Lead) 
 

- Klärung Anforderungen mit 
Staatsanwaltschaft erfolgt  

- Im November 2023 wurde die 
Projektmitarbeit mit zwei akkre-
ditierten Behörden- und Ge-
richtsdolmetscherinnen 
gestartet und definiert, wie und 
mit welchen Rahmenbedingun-
gen das Lernprogramm PoG in 
seiner jetzigen Form mit einer 
dolmetschenden Person durch-
geführt werden kann. 

- Form der Kommunikation an 
die Staatsanwaltschaften zum 
Beginn des Projekts wurde ge-
klärt. 

- März 2024: Erste Eignungsab-
klärungen und Durchführung 
Lernprogramme im Einzelset-
ting mit Verdolmetschung und 
übersetzten Dokumenten in 
den Sprachen Portugiesisch, 
Albanisch und Spanisch. 

- Juni 2024: Standardapplikation 
für das Lernprogramm PoG mit 
automatischer Textüberset-
zung steht zur Verfügung.  

- Juni 2024: Rekrutierung weite-
rer Dolmetschenden in den 
Sprachen Portugiesisch, Alba-
nisch und Spanisch sowie 
Englisch, Türkisch, Italienisch, 
Französisch. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 

3.2 b) Prüfen von Zuweisungen zu Ge-
waltberatungsangeboten in Mig-
rationsverfahren.  

Stärkung der Präventions-
arbeit im Migrationskon-
text. 

DS (Lead) 
 
 

- Das Migrationsamt wird Ge-
fährdende i.S.v. Art. 57 Abs. 1 
AIG auf Gewalt- und Deeskala-
tionsberatungsangebote hin-
weisen. Zudem werden 
ausländische Personen, die 
häusliche Gewalt zweifelsfrei 
ausgeübt haben, bei einer Ver-
warnung oder Rückstufung 
zum Besuch eines Lernpro-
gramms verpflichtet. 

- Derzeit wird von der IST auch 
mit weiteren Behörden und 

- Die Abklärungen der IST erfol-
gen bis Ende 2. Quartal 2024. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 
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NGO, welche in direktem Kon-
takt mit Migrantinnen und Mig-
ranten stehen, abgeklärt, 
inwiefern zum Thema häusli-
che Gewalt informiert und sen-
sibilisiert werden kann. 

 

Bereich 3: Opferhilfe 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.3 Prüfen, ob der Zugang zur Op-
ferhilfe bzw. Unterstützungsan-
geboten für alle gewährleistet 
ist. 
 

Sicherstellung des Zu-
gangs zur Opferhilfe bzw. 
Unterstützungsangeboten 
für alle Betroffenen. 

JI (Lead) 
 
 

- Umsetzung erfolgt im Rahmen 
des Projekts «Kantonale-Op-
ferhilfe-Strategie-ZH». 

- Bezüglich Zugänglichkeit 
wurde bei ZHAW eine Bedarfs-
analyse in Auftrag gegeben. 

- Bericht ZHAW Ende März 
2024.  

- Bericht mit Empfehlungen des 
Projektteams zuhanden Pro-
jektauftraggeberin per 
30.06.2024. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

 

Bereich 4: Schutzunterkünfte 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.4 Prüfen, wie Schutzplätze für 
Frauen längerfristig gesichert 
sind und ob genügend Schutz-
plätze für Minderjährige, junge 
Erwachsene und Männer (und 
deren Kinder) zur Verfügung 
stehen. 

Ausreichende Schutzunter-
künfte für alle Betroffenen.  

a) Schutzunterkünfte 
Erwachsene: 
 
DS und JI (Co-Lead) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
- Finanzierung Übergangswoh-

nungen der drei Frauenhäuser 
auf Basis von Leistungsverein-
barungen; total CHF 0,3 
Mio./Jahr ab 2023. 

- Mandatserteilung am 4. Mai 
2023 durch Vorstand SODK an 
GS SODK für Analyse betref-
fend Not- und Schutzunter-
künfte unter Nachachtung der 
verschiedenen Zielgruppen. 
Aktuell werden verschiedene 
Offerten eingeholt für die ex-
terne Vergabe des Auftrags.  

a) 
- Auswertung der Offerten am 

27. Februar 2024 durch Be-
gleitgruppe (KOH vertritt die 
Opferhilfekonferenz in der Be-
gleitgruppe). Veröffentlichung 
des Berichts Ende 2024.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 
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b) Schutzunterkünfte 
Minderjährige: 
 
BI (Lead) 
 
 

b) 
- 2022 - 1. Quartal 2023: Pla-

nung von neuen Angeboten 
(Bewilligungsphase): 1. Ange-
botserweiterung bei Notfallplat-
zierungen psychisch belasteter 
Kinder / Jugendlicher; 2. Ange-
botserweiterung bei psychisch 
belasteten Kindern / Jugendli-
chen nach psychiatrischen Kli-
nikaufenthalten (ohne 
Notfallplatzierungen); 3. Nie-
derschwellige Notfallplätze zur 
Beruhigung der Situation mit 
allfälliger, anschliessender Ta-
gesstruktur. 

- Die Fachgruppe zu therapeuti-
schen Leistungen hat ihre Ar-
beit aufgenommen. Sie hat 
verschiedene Modelle zur Zu-
sammenarbeit zwischen thera-
peutischen und 
sozialpädagogischen Leistun-
gen geprüft. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse 
fliessen nun in die Gesamtpla-
nung KJG ein. 

b) 
- Voraussichtlich gestaffelter 

Start im 1. Quartal 2024 bzw. 
im 1. Quartal 2025 

 
 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 
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Bereich 5: Gewaltbetroffene Kinder 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.5 a) Förderung Aus- und Weiterbil-
dung von Fachpersonen, die mit 
Kindern arbeiten oder über Kin-
derbelange entscheiden. 

Aus- und Weiterbildung 
von Fachpersonen im Be-
reich Kinder (systemati-
scher Einbezug von 
Kindern und Jugendlichen). 

DS und JI (Co-Lead) 
 
 

- Bündelung aller Massnahmen 
zu Aus- und Weiterbildung mit 
Einbindung BI und Gemeinde-
amt wurde geprüft.  

- Prüfung der Umsetzung mittels 
HERMES-Programm.  

- Gespräche zwischen den be-
teiligten Direktionen (C-PA, 
Kapo und GS JI) wurden auf-
genommen. 

- Entscheid über Bündelung, 
Einbindung weiterer Direktio-
nen, Auftraggeberschaft sowie 
Umsetzung mittels HERMES-
Programm bis Ende Februar 
2024. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

3.5 b) Anpassung von § 15 Abs. 1 
GSG, damit Schutzverfügungen 
immer auch an eine Beratungs-
stelle für eine zeitnahe Kinder-
ansprache weitergeleitet 
werden.  

Beratungsmöglichkeit für 
gewaltbetroffene Kinder.  

DS (Lead), JI 
 
 

- Inkraftsetzung beschlossen mit 
RRB 1428/2023 vom 12. De-
zember 2023 betreffend In-
kraftsetzung.  

- Inkraftsetzung am 1. Juli 2024. Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

3.5 c) In Zusammenarbeit mit Gerich-
ten und KESB wird geprüft, wie 
Zuweisungen zu gewaltpräven-
tiven Angeboten gefördert wer-
den können.  

Gewaltprävention bei den 
Gewaltausübenden.  

JI (Lead) 
 
 

- Erstellen einer Hilfestellung für 
die Anordnung von Weisungen 
(z.B. Besuch Gewaltberatung).  

- Lunch-Webinar am 20. Novem-
ber 2023 (Auswirkungen häus-
liche Gewalt auf Kinder und 
deren Eltern) primär für MA, 
KESB und Gerichte.  

- Im 2024 wird geprüft, ob die 
Kosten für gewaltpräventive 
Angebote (Kindesschutzmass-
nahmen) von anderen Kosten-
trägern als die betroffenen 
Eltern übernommen werden 
können.  
 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

3.5 d) Programme zur gewaltfreien Er-
ziehung werden gefördert und 
Eltern zugänglich gemacht.  

Gewaltprävention bei den 
Eltern.  

BI (Lead) 
 
 

- Massnahmen für die Umset-
zung wurden erarbeitet.   

- Umsetzungsprojekt zur weite-
ren Vertiefung: 1. Halbjahr 
2024. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 
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Bereich 6: Bildung 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.6 a) Erarbeitung einer Zusammen-
stellung von einschlägigen Ma-
terialien und Lehrmitteln für jede 
Schulstufe und Schliessen von 
allfälligen Angebotslücken. 

Stärkung der Präventions-
arbeit in der Schule auf Ba-
sis der Lehrmittel. 

BI (Lead) 
 

- Zusammenarbeit mit der Päda-
gogischen Hochschule Zürich 
(PHZH).  

- Bereits bestehende Lehrmittel 
und Materialen zur Thematik 
werden 2024 zusätzlich noch-
mals auf allfälligen Ergän-
zungsbedarf überprüft. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 

3.6 b) Schulsozialarbeitenden wird 
Wissen zu häuslicher Gewalt 
und Geschlechterrollen vermit-
telt. Sie werden geschult, Anzei-
chen von häuslicher Gewalt zu 
erkennen und befähigt, wie bei 
entsprechenden Anzeichen vor-
zugehen ist. Sie nehmen inner-
halb der Schulen die Rolle einer 
Fachstelle wahr und sensibilisie-
ren die Mitarbeitenden im schuli-
schen Umfeld für die Thematik. 

Stärkung der Prävention 
durch Aus- und Weiterbil-
dung von Fachpersonen in 
der Schule.  

BI (Lead) 
 

- V. Frei hat bei der Übernahme 
seiner Funktion als Kontaktper-
son die organisatorischen 
Grundlagen überprüft und Klä-
rungsbedarf bei Projektstruktur 
und Verantwortlichkeiten fest-
gestellt. Diese offenen Punkte 
müssen vor der Weiterarbeit 
bereinigt werden. Dazu steht 
V. Frei im Austausch mit dem 
Generalsekretariat der Bil-
dungsdirektion. 

- Festlegen der Struktur, Zustän-
digkeit, Auftrag zur weiteren 
Vertiefung der bereits heute 
schon bestehenden Aus- und 
Weiterbildung zur Thematik. 1. 
Halbjahr 2024. 

 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

 

Bereich 7: Unterstützung für Opfer von sexueller Gewalt 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.7 a) Prüfen, wie Informationen und 
Adressen von spezialisierten 
Notfallspitälern für Opfer von se-
xueller und häuslicher Gewalt 
rasch zu finden sind und ob die 
vorhandenen Materialien genü-
gen.   

Optimierung des Zugangs 
zu spezialisierten Notfall-
spitälern.  

GD (Lead) 
 
 

- RRB Nr. 1320/2023 vom 15. 
November 2023: Einrichtung 
eines aufsuchenden Dienstes 
Forensic Nurses am Institut für 
Rechtsmedizin.  

- Beginn der Umsetzungsarbei-
ten mit Fokus auf die Bekannt-
machung des neuen Angebots 
und Durchführung von Fortbil-
dungen durch Forensic Nurses 
in den Spitälern (Massnahmen 

- Start des Angebotes gemäss 
RRB im 2. Quartal 2024.  
 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 
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3.7 a)+b) werden zusammen-
gefasst bearbeitet). 

3.7 b) Erarbeitung von Informations-
materialien für Gesundheitsfach-
personen für den Umgang mit 
Opfern von sexueller und häusli-
cher Gewalt und Vermittlung des 
Inhalts im Rahmen von regel-
mässigen Veranstaltungen.  

Stärkung der Rolle von Ge-
sundheitsfachpersonen 
durch Aus- und Weiterbil-
dung. 

GD (Lead) 
 
 

- RRB Nr. 1320/2023 vom 15. 
November 2023: Einrichtung 
eines aufsuchenden Dienstes 
Forensic Nurses am Institut für 
Rechtsmedizin.  

- Beginn der Umsetzungsarbei-
ten mit Fokus auf die Bekannt-
machung des neuen Angebots 
und Durchführung von Fortbil-
dungen durch Forensic Nurses 
in den Spitälern (Massnahmen 
3.7 a)+b) werden zusammen-
gefasst bearbeitet). 

- Start des Angebotes gemäss 
RRB im 2. Quartal 2024.  
 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung 

 

Bereich 8: Strafverfolgung, Schutzmassnahmen und Prävention 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.8 a) Fortsetzung der Kampagne 
«Stopp Gewalt gegen Frauen» 
und Einbezug anderer Gewalt-
formen und Bedürfnissen weite-
rer Opfergruppen. 

Sensibilisierung der Bevöl-
kerung im Bereich der 
häuslichen Gewalt und Ge-
walt gegen Frauen. 

DS (Lead), JI 
 
 

- 13. September 2023: Kick-Off-
Sitzung zur Fortsetzung der 
Kampagne. Leitung C PA, Teil-
nahme STA, Polizei, Opfer-
hilfe. 

- 25. November 2023 - 10. De-
zember 2023: Publikation von 
3 Facebook-Posts über den 
Kanal der Kapo ZH. 

- Einbezug der im März 2024 er-
warteten Ergebnisse aus der 
Bedarfsanalyse der Opferhil-
festrategie, Publikation von 
Social-Media-Beiträgen im 
Rahmen der 16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen und Diskus-
sion von möglichen weiterfüh-
renden Ansätzen. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

3.8 b) Förderung von Weiterbildungs-
veranstaltungen für Mitarbei-
tende von Strafverfolgungs-
behörden im Umgang mit Op-
fern und Zugänglichmachung für 
Richterinngen und Richter der 
Straf- und Zwangsmassnahmen-
gerichte.  

Förderung des Verständ-
nisses der Strafverfol-
gungsbehörden und Straf- 
und Zwangsmassnahmen-
gerichte für die Besonder-
heiten bei Fällen häuslicher 
Gewalt. 

JI (Lead) 
 

- Konzeptionierung WBT (web 
based training) für Polizei. 

- 23.+ 25. Januar 2024 halbtä-
gige Weiterbildung für Staats-
anwaltschaften und Gerichte. 
 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  
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Bereich 9: Erhebung statistischer Daten 

Nr. Massnahme Zielsetzung Federführung Umsetzungsstand Meilensteine/Zeitplan Status 

3.9 Aufbau einer Datenerhebung zu 
verschiedenen Bereichen wie 
polizeiliche Intervention, straf- 
und zivilrechtliche Verfahren, 
KESB-Verfahren, Opferhilfe, Ge-
sundheitsbereich usw. nach ein-
heitlichen Kriterien.  

Aufbereitung der Daten-
grundlagen zur Erfüllung 
eines öffentlichen Informa-
tionsauftrags: 
 
Wie entwickelt sich die Da-
tengrundlage im Bereich 
Häusliche Gewalt und Ge-
walt gegen Frauen über die 
Zeit? 

JI (Lead), DS, GD  
 

Projektinitialisierungsphase: 
- Klärung Definitionsbereich, 
- Festlegung von Leitfragen für 

die Datenerhebung und den 
Bericht, 

- Entwurf Struktur Bericht/ Web-
site, 

- Erstellen Stakeholderliste und 
Gespräche mit Stakeholdern 
zur vorhandenen Datenlage in 
den verschiedenen Bereichen, 

- Freigabe des Projektauftrages. 

- Juni 2025: Erster Bericht/ Pub-
likation Website. 

Fort-
schritt 

planmäs-
sig 

In Bear-
beitung  

 


